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Verkauf von Konversionsliegenschaften durch die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Aufgrund der Neuausrichtung der Bundeswehr und der Truppenreduzierung 
ausländischer Streitkräfte steht in ganz Deutschland eine hohe Zahl vormals 
militärisch genutzter Liegenschaften zur zivilen (Um-)Nutzung zur Verfügung. 
Die Verwaltung und der Verkauf dieser Konversionsliegenschaften obliegen 
seit dem Jahr 2005 der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Die 
Konversion vormals militärisch genutzter Flächen stellt die betroffenen Länder, 
Städte und Gemeinden vor umfassende Aufgaben. Die Erfolge sind unter-
schiedlich ausgeprägt und in hohem Maße abhängig von der Beschaffenheit, 
Größe, Lage und Bebauung der entsprechenden Konversionsflächen.

Der § 1 des Gesetzes über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben regelt die 
rechtlichen Grundsätze des Verkaufs von Liegenschaften und Gebäuden. Die 
darin enthaltene Wirtschaftlichkeitsbindung untersagt es der BImA, Grund-
stücke, Gebäude und Liegenschaften unterhalb des Marktwertes zu veräußern. 
Die Bundesregierung hat angekündigt, Konversionsliegenschaften verbilligt 
abzugeben. Hierfür sollen höchstens 100 Mio. Euro innerhalb von vier Jahren 
zur Verfügung stehen (Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD).

Wie die Bundesregierung in der Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Umsetzung der EU-Energieeffizienz-Richt-
linie“ (Bundestagsdrucksache 18/665) ausdrückt, plant sie, anstelle von Maß-
nahmen zur Steigerung der Energieeffizienz bundeseigener Gebäude und Lie-
genschaften, alternative Maßnahmen durchzuführen: „Die Bundesregierung 
plant, bei der Umsetzung von Artikel 5 EED von der Möglichkeit gemäß Arti-
kel 5 Absatz 6 EED Gebrauch zu machen, alternativ zu Artikel 5 Absatz 1 bis 5
EED vorzugehen und andere kosteneffiziente Maßnahmen einschließlich um-
fassender Renovierungen und Maßnahmen zur Änderung des Verhaltens der 
Gebäudenutzer zu ergreifen, um bis zum Jahr 2020 Energieeinsparungen zu er-
reichen.“
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 8. Juli 2014 über-
mittelt. 
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext. 
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Programm zur verbilligten Abgabe 

1. Wann wird die Bundesregierung den Koalitionsvertrag umsetzen, nach dem 
eine verbilligte Abgabe von Liegenschaften an Kommunen realisiert wer-
den soll?

2. Mit welchen Maßnahmen wird die BImA in Anwendung des Programms 
zur verbilligten Abgabe bei Verkäufen die städtebauliche und wohnungs-
marktliche Situation prüfen und bewerten?

3. Nach welchen Kriterien sollen Konversionsliegenschaften künftig verbil-
ligt abgegeben werden können?

4. Wie definiert die Bundesregierung in Bezug auf Konversionsliegenschaften 
den Begriff „verbilligt“?

5. Wie viele Liegenschaften (Quadratmeter, Wohneinheiten) sind für die ver-
billigte Abgabe in der 18. Wahlperiode, finanziert aus den im Koalitionsver-
trag angesprochenen 100-Millionen-Euro-Programm, vorgesehen (bitte um 
Angabe einer Größenordnung zu den Kosten bzw. Kostenanteilen der Ver-
billigung je Wohneinheit, Kommune, Standort)? 

Die Fragen 1 bis 5 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.

In Anerkennung der mit der Konversion verbundenen Belastungen sieht der 
Regierungsentwurf des Haushaltsgesetzes 2015 entsprechend der im Koalitions-
vertrag der 18. Legislaturperiode getroffenen Vereinbarung eine verbilligte Ab-
gabe (d. h. Veräußerung unterhalb des Verkehrswertes) von Konversionsgrund-
stücken an Kommunen auf der Grundlage eines Haushaltsvermerks vor. Das 
hierfür vorgesehene Gesamtvolumen ist auf vier Jahre und einen Gesamtbetrag 
von 100 Mio. Euro begrenzt. Die Ausgestaltung der beabsichtigten Verbilli-
gungsmöglichkeit fällt in die Regelungskompetenz des Deutschen Bundestages. 
Details zur Umsetzung können daher noch nicht genannt werden.

6. Welchen Beitrag zur Behebung des Wohnraummangels in den Gebieten mit 
angespanntem Wohnungsmarkt plant die Bundesregierung, mit diesem Pro-
gramm zu leisten?

7. Welche anderen städtebaulichen oder wohnungsmarktlichen Belange wird 
die Bundesregierung mit dem Programm berücksichtigen?

Die Fragen 6 und 7 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Im Koalitionsvertrag haben die Regierungsparteien die verbilligte Abgabe von 
Konversionsliegenschaften als einen wichtigen Beitrag an die Kommunen zur 
Bereitstellung von mehr Bauland wie für die Schaffung von Wohnraum und 
einer lebendigen Stadt beschrieben. In diesem Zusammenhang wird auf die Ant-
wort zu den Fragen 1 bis 5 Bezug genommen.

8. Inwieweit teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass es aus Sicht der 
Kommunen für die Erfüllung von am Gemeinwohl orientierten Vorhaben 
der Kommunen, wie der Schaffung bezahlbaren Wohnraums und einer 
lebendigen Stadt, unerheblich ist, ob zum Verkauf stehende bundeseigene 
Liegenschaften ehemals militärisch oder zivil genutzt wurden? 

Der Beschluss des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages zur Erst-
zugriffsoption dient dem Ziel, die von der Konversion betroffenen Kommunen 
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bei der Bewältigung ihrer besonderen, durch den Konversionsprozess bedingten 
Strukturprobleme zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund wurden die haus-
haltsrechtlichen Ausnahmeregelungen insoweit auf Konversionsliegenschaften 
beschränkt. Die Erfüllung von am Gemeinwohl orientierten Vorhaben der Kom-
munen, wie der Schaffung bezahlbaren Wohnraums und einer lebendigen Stadt, 
gehört nicht zu den im Gesetz über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImAG) definierten Aufgaben der Bundesanstalt. 

 9. Wie ist heute der übliche Ablauf für den Verkauf einer BImA-Konver-
sionsliegenschaft mit (Potenzial für eine) Wohnnutzung?

10. Wie ist heute der übliche Ablauf für den Verkauf einer BImA-Konver-
sionsliegenschaft mit (Potenzial für eine) Wohnungsnutzung in einem 
Gebiet mit nachgewiesenem Wohnraummangel?

Die Fragen 9 und 10 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.

Der Ablauf des Verfahrens ist in beiden Fällen gleich. Für zur Wohnnutzung ge-
eignete Konversionsliegenschaften gilt der Beschluss des Haushaltsausschusses 
vom 21. März 2012, der zulässt, dass die Bundesanstalt an Gebietskörperschaf-
ten sowie an privatrechtliche Gesellschaften/Unternehmen, Stiftungen oder An-
stalten, an denen die Kommune/Gebietskörperschaft mehrheitlich beteiligt ist, 
die in deren Gebiet gelegenen Konversionsliegenschaften zum gutachterlich er-
mittelten Verkehrswert ohne Bieterverfahren veräußert (Erstzugriffsoption). Die 
Bundesanstalt bietet daher alle freiwerdenden Konversionsliegenschaften (aus 
militärischer Vornutzung stammende Wohnliegenschaften u. a.) zuerst diesen 
Begünstigten zum Erwerb an. Sofern seitens der Erstzugriffsoptionsberechtigten 
kein Kaufinteresse besteht oder innerhalb des vom Haushaltsausschuss vorgese-
henen Zeitraumes keine Einigung über den Abschluss des Kaufvertrages erzielt 
werden kann, verwertet die Bundesanstalt Konversionsliegenschaften auf der 
Grundlage der kommunalen Bauleitplanung im Rahmen eines offenen Bieter-
verfahrens. Die Entscheidung, ob Konversionsliegenschaften Potenzial für 
Wohnungsnutzung haben, obliegt der jeweils für die Bauleitplanung zustän-
digen Belegenheitsgemeinde, die es in der Hand hat, ihre am örtlichen Bedarf 
ausgerichteten städtebaulichen Zielvorstellungen im Rahmen der Erstzugriffs-
option umzusetzen.

Konversionsliegenschaften mit Wohnbebauung

11. Welche vormals militärisch genutzten Liegenschaften stehen aktuell durch 
die BImA zum Verkauf (bitte nach Bundesland, Vornutzer, Fläche, Bebau-
ung bzw. Vornutzung und Erwerber aufschlüsseln)?

Die in der derzeitigen Verkaufsplanung 2014 enthaltenen Konversionsobjekte 
sind in der Anlage zu Frage 11 aufgeführt. Die Bundesanstalt verwertet laufend 
Konversionsliegenschaften im Rahmen von zeitlich befristeten, offenen Bieter-
verfahren. Da die Verkaufstätigkeit flexibel auf Marktgeschehen und Wirt-
schaftlichkeitserwägungen zu reagieren hat, sind notwendige Anpassungen die-
ses Verkaufsportfolios stets vorbehalten.

Das Verkaufsportfolio der Bundesanstalt unterliegt einem ständigen Wandel. Es 
ist tagesaktuell unter www.bundesimmobilien.de/immobilienportal/ abrufbar. 
Für bedeutende Verkaufsprojekte hat die Bundesanstalt in Zusammenarbeit mit 
den Belegenheitskommunen außerdem eigene Websites eingerichtet. Diese 
dienen hauptsächlich der externen Kommunikation und der Vermarktung.
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12. Welche vormals militärisch genutzten Liegenschaften wurden seit der Ver-
antwortlichkeit der BImA für diesen Bereich, d. h. im Zeitraum von 2005 
bis Februar 2014, verkauft (bitte nach Bundesland, Vornutzer, Fläche, Be-
bauung bzw. Vornutzung, Erwerber und Verkaufszeitpunkt aufschlüs-
seln)?

Da ein auswertbarer Datenbestand erst ab dem Jahr 2008 vorliegt, können nur 
die folgenden Verkaufszahlen für den Zeitraum von 2008 bis Februar 2014 ge-
nannt werden: 

Exemplarisch sind in der Anlage zu Frage 12 pro Jahr zehn wichtige Verkaufs-
fälle mit weiteren Angaben aufgelistet. Daneben hat die Bundesanstalt eine grö-
ßere Anzahl von Klein- und Restflächen oder Teilflächen aus Konversionslie-
genschaften veräußert. 

Aus Gründen des Vertrauens- und Datenschutzes der Bundesanstalt gegenüber 
ihren Kaufvertragspartnern ist eine Offenlegung ohne deren Zustimmung nicht 
möglich.

13. Wie hoch waren die Investitionen in die militärisch genutzten Liegen-
schaften zwischen 2005 und Februar 2014, welche aktuell zum Verkauf 
stehen oder im Rahmen der Bundeswehrreform veräußert werden sollen?

In der Folge der Entscheidung zur Neuausrichtung und der damit verbundenen 
Anpassung der Stationierung der Bundeswehr im Jahr 2011 wurde und wird die 
Nutzung zahlreicher Liegenschaften für die Bundeswehr entbehrlich. Die ver-
öffentlichten Schließungszeitpunkte zeigen, dass sich die Bundeswehr zur Um-
setzung der Neuausrichtung zum Teil noch einige Jahre auf die Kapazitäten die-
ser Liegenschaften stützen wird. Aus datenverarbeitungstechnischen Gründen 
können grundsätzlich nur Informationen zu Investitionen (= Ist-Ausgaben) der 
letzten fünf Jahre, d. h. für den Zeitraum von 2009 bis 2013 ausgewertet werden.

In die Infrastruktur dieser Liegenschaften wurden in den Jahren von 2009 bis 
einschließlich 2013 rund 229 Mio. Euro aus dem Einzelplan 14 investiert. Rund 
36 Mio. Euro (16 Prozent) entfallen davon auf die Jahre 2012 und 2013. Diese 
Investitionen waren aufgrund gesetzlicher Auflagen und im Interesse der Nutzer 
unumgänglich und zur Erfüllung des Auftrages der Dienststellen notwendig. Da 
diese Dienststellen nicht unmittelbar nach der Stationierungsentscheidung am 
26. Oktober 2011 aufzulösen waren, bleibt auch die Infrastruktur über den Zeit-
punkt der Entscheidung hinaus in der Regel noch für Jahre in Nutzung. Die ge-
tätigten Investitionen kommen insoweit bis zur endgültigen Abgabe der Liegen-
schaften den Nutzern unmittelbar zugute.

Anzahl der 
Konversionsfälle

Gesamterlös 
in Mio. Euro/Jahr

Verkaufte Fläche 
in m2

Verkaufte Fläche 
(Wohnbebauung) in m2

2008 266 126 35 910 000 119 418

2009 395 186 26 760 000 795 584

2010 478 154 16 630 000 826 830

2011 289 204 33 130 000 805 318

2012 195 168 10 420 000  75 934

2013 237 135 13 970 000 330 129

02/2014  36  11  1 410 000   6 290
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14. Wie hoch ist der Investitionsbedarf in die Liegenschaften, welche im Rah-
men der Bundeswehrreform weiterhin militärisch genutzt werden sollen?

Langfristig sind derzeit für den Ausbau und den Erhalt der künftig durch die 
Bundeswehr zur Nutzung vorgesehenen Liegenschaften Infrastrukturinvestitio-
nen in Höhe von rund 9,8 Mrd. Euro erfasst.

15. Wie ist das Verhältnis von Gebieten mit Wohnbebauung zu Gebieten mit 
industriell-gewerblich nutzbarer Bebauung (Wirtschaftsgebäude, Verwal-
tung, Verpflegung, Technik, Sport, Lager etc.) an den Konversionsliegen-
schaften (bitte nach Bundesland und Fläche aufschlüsseln)?

Der Bundesanstalt liegen hierzu grundsätzlich keine statistischen Daten zur vor-
handenen Bebauung oder zur zivilen Anschlussnutzung der Konversionsliegen-
schaften vor.

16. Wie viele ehemals militärisch genutzte Standorte wurden seit der Neu-
ausrichtung der Bundeswehr ab 2010 durch die BImA zum Verkauf ange-
boten (bitte nach Bundesland, Vornutzer, Fläche, Bebauung bzw. Vornut-
zung und Erwerber aufschlüsseln)?

Das Stationierungskonzept zur Neuausrichtung der Bundeswehr wurde im Ok-
tober 2011 veröffentlicht. Ende Juni 2012 wurde die entsprechende Realisie-
rungsplanung der Bundeswehr bekanntgegeben, wonach 134 Standorte von 
Schließungen betroffen sind. Da an manchen Standorten mehrere Liegenschaf-
ten geschlossen werden, handelt es sich um insgesamt 158 Liegenschaften, die 
sich auf die jeweiligen Nutzungsarten wie folgt verteilen:

– 55 Kasernenanlagen, 
– 12 Depots, 
– 10 Flugplätze, 
–  3 Truppenübungsplätze, 
– 58 Dienstgebäude, 
– 20 Sonstige.

Der Schwerpunkt der Freigaben liegt in den Jahren von 2014 bis 2016, wobei für 
das Jahr 2014 ein hoher Anteil an Dienstgebäuden sowie zwei umfangreiche 
Standortübungsplätze (Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern sowie Ehra-
Lessien in Niedersachsen) angekündigt sind. Die Rückgabe der großflächigen 
Kasernenareale an die Bundesanstalt erfolgt überwiegend erst ab 2015.

Bei sämtlichen zum Verkauf vorgesehenen Liegenschaften sind den Berechtig-
ten (in der Regel den Kommunen) bereits die Voraussetzungen zur Ausübung 
der Erstzugriffsoption erläutert und gegebenenfalls – unter Berücksichtigung 
des Rückgabedatums – fristauslösend angeboten worden. Der Großteil dieser 
Liegenschaften wurde noch nicht veräußert, da diese erst kürzlich zurückgege-
ben wurden bzw. der Rückgabezeitpunkt in der Zukunft liegt. Es konnten jedoch 
bereits Kreiswehrersatzämter in Deggendorf, Hamburg und Wetzlar sowie eine 
unbebaute Teilfläche in Flensburg verkauft werden.

17. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil an Grund-
stücken, die zum Verkauf angeboten, aber nicht veräußert wurden? 

Welche Gründe lagen vor?

In wie vielen Verkaufsfällen die Verkaufsobjekte nicht im ersten Anlauf oder 
erst deutlich zeitversetzt oder nach Beheben von schwerwiegenden Verkaufs-
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hindernissen (z. B. umfangreiche Altlastenbelastung, Schaffung von Planungs-
recht etc.) zur Veräußerung gelangt sind, wird von der Bundesanstalt statistisch 
nicht erfasst und lässt sich nicht mit vertretbarem Aufwand auswerten.

Die Gründe für das Scheitern der Verkaufsversuche lassen sich wie folgt zusam-
menfassen:

1. mangelnde Nachfrage am Markt,

2. gescheiterte Finanzierung von am Erwerb Interessierten,

3. keine (privilegierte) Nutzung für zivile Vorhaben nach baurechtlichen Vor-
schriften zugelassen.

18. Wie hoch ist der Anteil von Wohnbebauung an den veräußerten Konver-
sionsflächen?

Der Anteil der Wohnbebauung (verkaufte Grundstücksfläche) an den in den Jah-
ren von 2008 bis Februar 2014 insgesamt verkauften Konversionsflächen be-
trägt rund 2,1 Prozent.

19. In welchem Zeitraum sind die noch im Bestand der BImA befindlichen 
Wohngebäude auf den Konversionsflächen erbaut worden?

In welchem Zeitraum sind die Wohneinheiten auf den im Zeitraum 2005 
bis Februar 2014 bereits verkauften Konversionsflächen erbaut worden?

Die Wohngebäude auf Konversionsliegenschaften der Bundesanstalt – auch auf 
den seit 2005 verkauften – sind in dem Zeitraum von 1802 bis 2003 erbaut wor-
den. Davon

vor 1950: 0,5 Prozent des Bestandes, 

zwischen 1950 und 1955: 69 Prozent des Bestandes, 

zwischen 1956 und 1962: 25 Prozent des Bestandes, 

nach 1962: 5,5 Prozent des Bestandes.

20. Welche Bebauungsformen (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Hoch-
haus, Wohnsiedlung) sind anteilig auf den Konversionsflächen mit Wohn-
bebauung, die sich aktuell im Bestand der BImA befinden, zu finden (bitte 
nach Bundesland, Wohneinheiten und Baujahr der jeweiligen Wohnein-
heiten aufschlüsseln)?

Der im Eigentum der Bundesanstalt befindliche Gesamtbestand an Wohnungen 
(militärisch genutzte, Konversions- und Nichtkonversionswohnungen) beläuft 
sich auf rund 71 000 Wohnungen.

Auf ehemals militärisch genutzten Konversionsliegenschaften im Eigentum der 
Bundesanstalt befinden sich 2 923 Wohngebäude mit 10 265 Wohnungen.

Hierbei handelt es sich zu 80 Prozent um Einfamilien-, Reihen-, Doppel- und 
Zweifamilienhäuser und zu 20 Prozent um Mehrfamilienhäuser. Die Aufschlüs-
selung nach Bundesländern, Gebäuden und Wohnungen bitte ich, der Anlage zu 
Frage 20 zu entnehmen.

Hinsichtlich der Baujahre dieser Gebäude wird auf die Antwort zu Frage 19 Be-
zug genommen.
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21. In welchem energetischen Zustand befinden sich die jeweiligen Wohn-
gebäudeformen?

Der energetische Zustand der Konversionswohngebäude entspricht den Normen 
des jeweiligen Baujahrs. Zwischenzeitlich geänderte (höhere) energetische An-
forderungen, die auch Auswirkungen auf Bestandswohngebäude haben (z. B. 
aus der Energieeinsparverordnung – EnEV), werden eingehalten. Soweit diese 
Anforderungen auch für die Gaststreitkräfte Anwendung finden, werden diese 
ebenfalls berücksichtigt.

22. Wie hoch wird der Sanierungsbedarf für die Wohnbebauung auf den sich 
im Bestand der BImA befindlichen Konversionsflächen eingeschätzt, der 
zur Erreichung eines Niedrigenergiehausstandards notwendig wäre (bitte 
nach Gebäudetypen und Investitionsvolumen aufschlüsseln)?

Nach Aufgabe der militärischen Nutzung muss die Kommune prüfen und ein-
schätzen,  ob  die  planungs-  und  bauordnungsrechtlichen  Voraussetzungen  zu 
Art und Umfang einer zivilen Weiternutzung erfüllt sind oder – was der Regel-
fall ist – ob die Voraussetzungen erst noch geschaffen werden müssen. Die ab-
schließende Entscheidung zu notwendigen oder nützlichen Investitionen kann in 
der Regel erst im Zusammenhang mit den Verkaufsverhandlungen (z. B. im Zu-
sammenhang mit der Erstzugriffsoption der Kommunen) durch den Erwerber 
getroffen werden.

Eine Einschätzung zum Sanierungsbedarf für die Wohnbebauung sowie zur 
Nutzbarkeit der industriell-gewerblichen Gebäudeeinheiten wäre daher rein spe-
kulativ.

23. Welche Bebauungsformen (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Hoch-
haus, Wohnsiedlung) befanden sich anteilig auf den Konversionsflächen 
mit Wohnbebauung, die im Zeitraum von 2005 bis Februar 2014 durch die 
BImA verkauft wurden (bitte nach Bundesland, Wohneinheiten und Bau-
jahr der jeweiligen Wohneinheiten aufschlüsseln)?

Überwiegend wurden Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser im Siedlungsver-
bund veräußert.

Da die Bebauungsformen auf den bereits veräußerten Konversionsflächen den 
Liegenschaften im Bestand entsprechen, wird im Übrigen auf die Beantwortung 
der Frage 20 Bezug genommen.

24. In welchem energetischen Zustand befanden sich die Wohngebäudefor-
men zum Zeitpunkt ihres Verkaufes?

Siehe hierzu die Antwort zu Frage 21. Im Übrigen sind die Konversionswohnun-
gen in der Regel zum Verkauf vorgesehen. Entscheidungen zu notwendigen oder 
nützlichen Investitionen liegen damit bei den Erwerbern.

25. Welcher Anteil der Wohnbebauung ist nach Kenntnis der Bundesregie-
rung in einer für Bewohnerinnen und Bewohner und/oder für die Natur 
schädlichen Art und Weise belastet (bitte nach Stärke und Art der Belas-
tung aufschlüsseln)? 
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26. Wie hoch wird der Sanierungsbedarf für derartig belastete Wohnbauten 
auf vormals militärisch genutzten Flächen eingeschätzt (bitte nach Fläche 
und Investitionsvolumen aufschlüsseln)?

Die Fragen 25 und 26 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.

Die bundesanstaltseigenen Wohnungen wurden nach dem jeweiligen Stand der 
Technik errichtet. In den 1990er-Jahren wurden insbesondere auf zugeführten 
Liegenschaften der ausländischen Stationierungsstreitkräfte Schadstoffe festge-
stellt, die zwischenzeitlich beseitigt worden sind. Aktuell werden bei neu zuge-
führten Konversionsliegenschaften Stichproben durchgeführt, um Belastungen 
auszuschließen. Sofern schädliche Belastungen festgestellt werden, wird dies 
beim Kaufpreis berücksichtigt, die Maßnahmen selbst führt der Erwerber durch.

27. Welcher Anteil von vormals nicht mit Wohnbebauung bebauten Konver-
sionsflächen wurde im Rahmen der Konversion in Wohngebiete umge-
wandelt? 

Wie hoch waren die durchschnittlichen Erschließungskosten?

Die Bundesanstalt hält nach dem erfolgten Verkauf von Konversionsflächen 
grundsätzlich keine generelle Übersicht vor, welche Flächenanteile einer Wohn-
bebauung zugeführt werden. Eine Kontrolle erfolgt nur einzelfallbezogen, wenn 
der jeweilige Kaufvertrag entsprechende überwachungspflichtige Klauseln ent-
hält (z. B. aus „Besserungsscheinen“).

Angaben zu durchschnittlichen Erschließungskosten liegen der Bundesanstalt 
nicht vor, da diese in der Regel von den Käufern getragen werden, wenn im Vor-
feld keine kommunale Erschließung erfolgt sein sollte.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die dieser Antwort beigefügte Tabelle Be-
zug genommen.

28. Wie hoch ist der Anteil von Sportanlagen bzw. Sportflächen an den Kon-
versionsflächen in innerstädtischen Bereichen, die sich im Bestand der 
BImA befinden (bitte nach Kommune, Fläche und Standort aufschlüs-
seln)?

Der Anteil von Sportflächen an innerstädtischen Konversionsflächen wird nicht 
erfasst; eine Zahl kann daher nicht genannt werden. Ob eine bestehende Sport-
anlage weiter betrieben werden darf, bestimmt maßgeblich die Kommune als 
Planungsträgerin. 

Konversionsflächen mit industriell-gewerblich nutzbaren Gebäuden

29. Wie hoch ist der Anteil an industriell-gewerblich nutzbaren Gebäudeein-
heiten, wie z. B. Militärkrankenhäusern, Kreiswehrersatzämtern, Sportan-
lagen, Kantinen oder Ähnlichen, an den bebauten Konversionsflächen in 
innerstädtischen Bereichen?

Dem industriell-gewerblichen Charakter im Sinne der §§ 8, 9 der Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) entsprechen z. B. ehemalige Material-, Munitionsdepots 
oder die Technikbereiche von Kasernenanlagen. Da militärische Anlagen meist 
nicht im innerstädtischen Bereich liegen, werden sie nach Nutzungsaufgabe 
häufig planungsrechtlich als Außenbereich eingeordnet.
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Außerhalb von komplexen Kasernenanlagen befinden sich in innerstädtischen 
Lagen eher einzelne, für Büronutzung geeignete Gebäude wie Kreiswehrersatz-
ämter oder Standortverwaltungen. Wegen der Planungshoheit der Kommunen 
wäre eine Einschätzung zur Nutzbarkeit von industriell-gewerblichen Gebäude-
einheiten rein spekulativ.

30. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil durch Altlas-
ten kontaminierter Fläche bei den industriell-gewerblich nutzbaren Kon-
versionsflächen, 

a) die sich noch im Bestand befinden, 

b) bei den zwischen 2005 und Februar 2014 bereits verkauften Flächen?

c) Um welche Formen von Kontamination handelt bzw. handelte es sich 
(bitte nach Bundesländern und vorheriger Nutzung aufschlüsseln)?

Diese häufig sehr großflächigen Konversionsflächen weisen meist nur eine 
punktuelle Belastung auf. Kontaminationen als Verunreinigung des Bodens im 
Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) können sowohl als Altab-
lagerungen als auch als Boden- und Grundwasserbelastungen vorliegen. Außer-
dem werden auf großen Flächen noch Kampfmittel vermutet, die sowohl aus 
Zeiten der beiden Weltkriege als auch aus der bestimmungsgemäßen Nutzung 
des Geländes für militärische Zwecke stammen können. Im Ergebnis ist die 
Frage nach dem Anteil durch Altlasten kontaminierter Flächen bei den industri-
ell-gewerblich nutzbaren Konversionsflächen quantitativ und qualitativ erst zu 
beantworten, wenn über die zivile Anschlussnutzung entschieden wurde. 

Die Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage zu Frage 30.

31. Für welche der kontaminierten Konversionsflächen existiert ein Sanie-
rungsplan?

Das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) und die ausländischen Streit-
kräfte unternehmen bereits in der Nutzungsphase umfangreiche Erkundungs- 
und Gefahrenabwehrmaßnahmen. Die Bundesanstalt ergreift regelmäßig nach 
Übergang in ihre Zuständigkeit in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehör-
den die erforderlichen Maßnahmen (Gefährdungsabschätzung, Sanierungsun-
tersuchung und Sanierung), um den Verpflichtungen des BBodSchG zur Besei-
tigung schädlicher Bodenverunreinigungen nachkommen zu können. Ein durch 
die zuständige Fachbehörde für verbindlich erklärter Sanierungsplan gemäß 
§ 13 Absatz 6 BBodSchG liegt dabei nur in Ausnahmefällen vor.

32. Welchen Investitionsbedarf veranschlagt die Bundesregierung für die 
Dekontamination dieser Flächen?

Die Bundesanstalt erfasst systematisch im Rahmen des Altlastenmanagements 
alle Grundstücke mit Altlasten im Sinne des BBodSchG, die im Rahmen der 
Nutzung oder zum Zeitpunkt der Nutzungsaufgabe noch Gefahrenabwehr- oder 
Sanierungsverpflichtungen nach dem BBodSchG aufweisen. Sie kommt diesen 
Verpflichtungen gemäß der Antwort zu Frage 31 durch entsprechende Maßnah-
men und eine entsprechende Risikovorsorge im Rahmen der handelsrechtlichen 
bilanziellen Rückstellungsbildung nach. Eine systematische Erfassung der pla-
nungsrechtlich möglichen Nutzungsänderungen im Zuge der Konversion ist 
nicht möglich, da der Investitionsbedarf – resultierend aus der zivilen An-
schlussnutzung – nicht absehbar ist. Umfang und Höhe der Investitionen für 
Dekontaminationen ergeben sich erst im Einzelfall.
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33. Welche Flächen werden aufgrund der Schwere ihrer Kontamination von 
der Bundesregierung auf absehbare Zeit als unverkäuflich eingestuft?

Grundsätzlich strebt die Bundesanstalt an, durch die Handlungsverpflichtungen 
und Sanierungen im Sinne des BBodSchG einen Verkauf aller Flächen zu er-
möglichen. Auch nach dem Verkauf übernimmt die Bundesanstalt ggf. durch 
entsprechende Regelungen im Kaufvertrag die gesetzlichen Verpflichtungen zu 
den beseitigungspflichtigen Altlasten. Die erforderlichen Sanierungen werden 
in Einzelfällen dann durch die Bundesanstalt auch nach einem Verkauf weiter-
geführt. Grundsätzlich ist damit keine Fläche unverkäuflich.

Verkauf von Konversionsliegenschaften

34. Welche Verkaufskriterien liegen den Veräußerungen von ehemals militä-
risch genutzten Liegenschaften durch die BImA zugrunde? 

Inwieweit gelten für ehemals zivil und militärisch genutzte Liegenschaf-
ten unterschiedliche Kriterien?

Die Bundesanstalt ist gesetzlich verpflichtet, entbehrliche Liegenschaften des 
Bundes wirtschaftlich zu verwerten. Die haushaltsrechtlichen Vorschriften des 
Bundes verlangen grundsätzlich die Veräußerung zum „vollen Wert“ (§§ 63, 64 
der Bundeshaushaltsordnung – BHO), der dem Verkehrs- bzw. dem Marktwert 
entspricht. Der am Markt erzielbare Kaufpreis wird grundsätzlich durch ein of-
fenes Bieterverfahren ermittelt. Mit seinem Beschluss vom 21. März 2012 hat 
der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages zugelassen, dass die Bun-
desanstalt an Gebietskörperschaften sowie an privatrechtliche Gesellschaften/
Unternehmen, Stiftungen oder Anstalten, an denen die Kommune/Gebietskör-
perschaft mehrheitlich beteiligt ist, die in deren Gebiet gelegenen, aus unmittel-
barer militärischer Vornutzungen stammenden Konversionsliegenschaften zum 
gutachterlich ermittelten Verkehrswert ohne Bieterverfahren erwerben können 
(Erstzugriffsoption). Die Konversionsliegenschaften, für die die Erstzugriffs-
option nicht ausgeübt wird, bietet die Bundesanstalt grundsätzlich auf dem offe-
nen Immobilienmarkt an. Als regelmäßige Vertriebswege werden EU-konforme 
Vergabeverfahren, Verkauf durch Anzeigenschaltungen im Internet und in Print-
medien sowie Auktionen genutzt.

35. In welchen Fällen sind neben dem Kriterium oder anstatt des Kriteriums 
der Wirtschaftlichkeit andere gesellschafts-, sozial- und stadtentwick-
lungspolitische Grundlagen für die Vergabe eines Zuschlages entschei-
dend gewesen?

Wer entscheidet darüber?

Ungeachtet des gesetzlichen Verwertungsauftrages der Bundesanstalt ist und 
bleibt es Ziel im Konversionsprozess, die gesellschafts-, sozial- und stadtent-
wicklungspolitischen Belange der Länder und Kommunen, Interessen potenziel-
ler Investoren und die wirtschaftlichen Verwertungsinteressen der Bundesanstalt 
zu einem für alle am Konversionsprozess Beteiligten angemessenen Interessen-
ausgleich zu führen. Hierbei haben die Kommunen als Trägerinnen der Pla-
nungshoheit ebenso wie die Länder im Rahmen der Raumordnungsplanung 
maßgeblichen Einfluss.
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36. In welchen Fällen sind statt des Höchstbieterverfahrens andere Verkaufs-
kriterien entscheidend gewesen? 

Aufgrund welcher rechtlichen Vorgaben erfolgten diese Verkäufe jeweils?

Wer entscheidet darüber?

Neben den Verkäufen im Rahmen der Erstzugriffsoption für Konversionsliegen-
schaften praktiziert die Bundesanstalt freihändige Verkäufe (so genannte Direkt-
verkäufe) auf der Basis von Verkehrswertgutachten ohne Bieterverfahren an 
Berechtigte nach diversen sachlich privilegierenden Gesetzen (u. a. Sachen-
rechtsbereinigungsgesetz – SachenRBerG, Schuldrechtsanpassungsgesetz – 
SchuldRAnpG sowie nach dem Landbeschaffungsgesetz – LBG) an die Mieter 
von Häusern sowie an gewerbliche Mieter und Pächter, denen die Immobilie zur 
Existenzsicherung dient und die den gutachterlich ermittelten Verkehrswert als 
Kaufpreis akzeptieren. Für den freihändigen Verkauf kommen unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten (Kosten der Vermarktung) Kleinobjekte oder nicht 
marktgängige Immobilien in Betracht, die aufgrund von Werthaltigkeit (Klein-
objekte bis zu einem Wert von 25 000 Euro) und/oder Zustand und/oder Lage 
und/oder Nutzbarkeit erkennen lassen, dass eine ausreichende Bieteranzahl 
durch Insertion in Print- oder Onlinemedien oder in der Auktion nicht zu erwar-
ten ist oder bei denen bisherige Verkaufsbemühungen erfolglos waren. Gleiches 
gilt für Immobilien, die aufgrund spezieller eigener oder nachbarlicher Nut-
zungssituationen oder kommunaler Vorgaben nur für einen Interessenten in Be-
tracht kommen.

In allen Fällen erfolgt der Verkauf zum Verkehrswert und damit zum vollen Wert 
im Sinne der BHO. Entscheidungen werden aufgrund sachlicher Kriterien ge-
troffen.

37. Stimmt die Bundesregierung der Feststellung zu, dass z. B. bei einer 
Nachnutzung in Form des sozialen Wohnungsbaus die als Träger fungie-
renden Kommunen bei der Vergabe des Zuschlags bevorzugt behandelt 
werden? 

Wenn nein, warum nicht?

Soweit es sich um Konversionsliegenschaften im Sinne des Beschlusses des 
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages vom 21. März 2012 handelt, 
können die Berechtigten die Liegenschaften im Wege der Ausübung der Erstzu-
griffsoption für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus erwerben.

Auch bei Liegenschaften, die nicht der Erstzugriffsoption unterliegen, besteht 
grundsätzlich die Möglichkeit eines Direkterwerbs. Dabei ist die Bundesanstalt 
stets grundsätzlich gemäß § 63 Absatz 3 BHO verpflichtet, die Liegenschaft 
zum vollen Wert zu verkaufen. 

38. Bei welchen zwischen 2005 und Februar 2014 durchgeführten Konver-
sionen sind Kooperationsverträge zwischen der BImA und der betroffenen 
Stadt bzw. Kommune abgeschlossen worden (bitte nach Bundesland, Vor-
nutzer, Fläche, Bebauung bzw. Vornutzung aufschlüsseln)?

Ein bewährtes Instrument der Bundesanstalt zur Optimierung des Konversions-
prozesses ist der Abschluss von Konversionsvereinbarungen mit den betroffe-
nen Kommunen. Es wurden bereits 21 Vereinbarungen geschlossen, in denen 
z. B. Ziele definiert und klare Organisationsstrukturen vereinbart wurden.
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Es handelt sich um folgende Vereinbarungen:

– Baden-Württemberg: Heidelberg, Sigmaringen, Ulm, Region Rhein-Neckar 
(Heidelberg/Mannheim/Schwetzingen)

– Bayern: Garching, Obermeitingen, Giebelstadt, Kitzingen, 
Schweinfurt 

– Brandenburg: Strausberg, Stadt Brandenburg/Havel

– Hessen: Hanau, Fuldatal, Darmstadt

– Niedersachsen: Osnabrück, Hameln

– Nordrhein-Westfalen: Eschweiler, Münster, Niederkrüchten, Mönchenglad-
bach, Paderborn.

Mit weiteren zehn Kommunen (z. B. Kiel, Gütersloh, Fürstenfeldbruck, Bam-
berg) werden aktuell entsprechende Verhandlungen geführt.

39. Welcher Anteil der im Zeitraum von 2005 bis Februar 2014 durch die 
BImA verkauften Konversionsflächen wurde an Kommunen veräußert, 
welcher Anteil an private Investoren (bitte nach Bundesland, Vornutzer, 
Fläche, Bebauung bzw. Vornutzung aufschlüsseln)?

43. Wie viele Konversionsflächen bzw. -objekte wurden nach dem Erstzu-
griffsrecht an die Kommunen veräußert? 

Die Fragen 39 und 43 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.

Direktverkäufe an Kommunen werden erst seit dem Jahr 2013 statistisch erfasst, 
sofern die Kommunen die ihnen eingeräumte Erstzugriffsoption ausüben. Di-
rektverkäufe fanden bisher wie folgt statt:

Gewerbe:  8 
Gemeinbedarf:  5 
Wohnen und Gewerbe:  3 
Besondere Wohnformen:  1 
Unterbringung von Zuwanderern, Flüchtlingen:  2 
Verkehrsflächen:  2 
Wohnbauflächen/Neubau von Wohnungen:  2 
Gesamtzahl:  23.

Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Objekte:

Wetzlar, ehem. Kreiswehrersatzamt, Gemeinbedarf Schule; 

Erlensee-Bruchköbel, ehem. Fliegerhorst, Wirtschaftsförderung Gewerbe; 

Hanau, ehem. Wolfgangkaserne (Teilfläche), Wirtschaftsförderung Gewerbe;

Leipzig, Max-Liebermann-Straße, Gemeinbedarf (Land/Erstaufnahmeeinrich-
tung für Asylbewerber);

Münster-Coerde, Dachsleite über 40 EFRH, Nutzungszweck Bedarfsdeckung 
zur Versorgung von Wohnungssuchenden oder Wohnungsbedürftigen;

Mannheim, ehem. Taylor Barracks, Gewerbeflächen zur Schaffung von Arbeits-
plätzen;

Wildflecken, ehem. Standortübungsplatz Oberwildflecken, Gemeinbedarf (Ju-
gendzeltplatz);

Wildflecken, ehem. Bundeswehrkaserne Oberwildflecken, gewerbliche Nut-
zung;
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Ingolstadt, ehem. Standortverwaltung Ingolstadt, Gemeinbedarf (Verwaltung);

Varel, ehem. Bundeswehrkaserne (Teilfläche 3 ha), Gewerbe;

Wilhelmshaven, Marinearsenal (Teilfläche 5 000 m2), Gewerbe;

Diepholz, ehem. Fliegerhorst der Bundeswehr (Teilfläche Anschlussgleis), Ge-
werbe;

Pattensen, Gewerbebauland;

Diepholz, ehem. Fliegerhorst der Bundeswehr (Teilfläche), Gemeinbedarf;

Oldenburg , ehem. Fliegerhorst, Wohnen und Gewerbe;

Schwanewede, ehem. Lützow-Kaserne, Wohnen und Gewerbe;

Pinneberg, ehem. Eggerstedt-Kaserne, Wohnen und Gewerbe; 

Neumünster, ehem. Scholtz-Kaserne (Teilfläche), Wohnbauland;

Flensburg, Dienstgebäude BWDLZ (Teilfläche), Wohnbauland;

Schönberg, ehem. Kaserne (Teilfläche), Unterbringung von Zuwanderern;

Hamburg, Dienstgebäude KWEA, Unterbringung von Zuwanderern;

Kiel, ehem. Kaserne (Teilfläche Grünstreifen Hindenburgufer), Verkehrsfläche;

Harrislee, ehem. Verpflegungslager (Teilfläche), Verkehrsfläche.

40. Wie wird mit bestehenden Nutzungsbestimmungen der Konversionsflä-
chen verfahren?

Gehen diese an die Käufer über?

Hinsichtlich der Liegenschaft gilt Folgendes: Die Mehrheit ehemals militärisch 
genutzter Liegenschaften dürfte dem baulichen Außenbereich (§ 35 BauGB) zu-
zurechnen sein. Die Schaffung von Baurechten auf solchen Liegenschaften wird 
daher im Regelfall eine entsprechende Bebauungsplanung voraussetzen. 

Hinsichtlich der bislang militärisch genutzten baulichen Anlagen gelten die all-
gemeinen Grundsätze des Bestandsschutzes. Wird eine bestandsgeschützte Nut-
zung erkennbar aufgegeben, erlischt der Bestandsschutz. 

41. Müssen die Käufer ein Nutzungskonzept für Konversionsflächen vor-
legen? 

Im Rahmen der Ausübung der Erstzugriffsoption müssen die Berechtigten eine 
verbindliche Zweckerklärung des Inhalts abgeben, dass der Erwerb unmittelbar 
der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dient, zu der sie gesetzlich verpflichtet 
sind oder die sie auf Grundlage der jeweiligen Kommunalverfassung/Gemein-
deordnung des Landes wahrnehmen.

Beim Verkauf von Konversionsliegenschaften an private Investoren haben diese 
ein großes wirtschaftliches Eigeninteresse an der Realisierung ihrer Nutzungs-
konzepte. Bereits in einem frühen Stadium vor Beendigung der militärischen 
Nutzung werden in enger Zusammenarbeit zwischen der Bundesanstalt und den 
Kommunen sowie gegebenenfalls unter Einbeziehung privater Investoren mög-
liche Nutzungsalternativen gesucht. Das Ergebnis fließt in die Verkaufsverhand-
lungen ein.
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42. Wenn ja, wird nach Veräußerung überprüft, ob das Nutzungskonzept um-
gesetzt wird?

Falls der Verkehrswert bzw. der Verkaufspreis von Konversionsliegenschaften 
maßgeblich auf der Grundlage des Nutzungskonzeptes gebildet worden ist, wird 
die Einhaltung des Nutzungskonzeptes regelmäßig über eine kaufvertraglich 
vereinbarte Frist hinweg auch von der Bundesanstalt überprüft. Im Übrigen ob-
liegt die Prüfung der Umsetzung von Nutzungskonzepten den Kommunen in ih-
rer Funktion als Bauaufsichtsbehörden.

44. Welche Einnahmen erlangte die BImA im Zeitraum der Jahre 2005 bis 
2013 durch den Verkauf ihrer Konversionsliegenschaften?

In dem Zeitraum von 2008 bis 2013 wurde durch den Verkauf von Konversions-
liegenschaften ein Gesamterlös von rund 970 Mio. Euro erzielt. Da ein auswert-
barer Datenbestand erst ab dem Jahr 2008 vorliegt, wurden die Verkaufszahlen 
für den Zeitraum von 2008 bis Dezember 2013 betrachtet.
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